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gen des Theater s außerhal b Krakau s un d von Gäste n in der Stad t spricht . Ein e 
Zusammenstellun g der wichtigsten Arbeiten zur Geschicht e des Krakaue r 
Theater s bildet den Abschluß des kleine n Heftes . Was fehlt , ist die Erklärun g 
der besondere n politisch-kulturelle n Umstände , die es gestatteten , Kraka u zum 
Mittelpunk t de r Theaterkuns t in Pole n werde n zu lassen, mi t eine m großen 
nationale n un d moderne n westeuropäische n Repertoire , das nu r hier , im öster -
reichische n Teilgebiet , aufgeführ t werden konnte . 

Brüh l Kar l Hartman n 

Joanna Radzyner: Stanislaw Madeyski, 1841—1910. Ein austro-polnische r 
Staatsman n im Spannungsfel d der Nationalitätenfrag e in de r Habsburger -
monarchie . (Studie n zur Geschicht e der Österreichisch-Ungarische n Monar -
chie , Bd. 20.) Verlag der Österreichische n Akademi e der Wissenschaften . 
Wien 1983. 350 S. 

Stanisùaw Madeysk i Ritte r von Pora y war eine r de r bedeutendste n polnische n 
Politike r im alten Österreich . E r war zwar kein national - ode r parteipolitische r 
Führer , aber als Parlamentarie r (seit 1879), als Ministe r (1893—1895), als Mit -
glied des Reichsgericht s (seit 1898), als auf Lebenszei t in das Herrenhau s Beru -
fener (seit 1899) un d als Publizis t ist er mi t zahlreiche n klarsichtige n un d wohl-
begründete n Stellungnahme n zu Frage n der Tagespoliti k un d der Zukunf t von 
Monarchi e un d Natio n ein wichtiger Zeug e für die polnisch e Politi k im Habs -
burgerreic h um die Jahrhundertwende . Di e Erforschun g von Leben un d Werk 
Madeyski s kan n deshal b nich t nu r dazu beitragen , un s besser als bisher mi t 
Lage un d Selbstverständni s de r österreichische n Pole n vertrau t zu machen , son-
der n auch unser e Kenntni s von der zeitgenössische n Beschäftigun g mi t den 
Probleme n des Kaiserstaate s zu vertiefen . Beides gelingt in de r hie r vorlie-
genden , von Geral d Stourz h betreute n Wiene r Dissertatio n in vorbildliche r 
Weise. 

I m erste n Teil, „Ein e politisch e Biographie" , wird einleiten d die Entwicklun g 
in Galizie n im letzte n Dritte l des 19. Jhs. , also seit der Umwandlun g des alte n 
Österreic h in eine n Verfassungsstaat , knapp , aber zutreffen d beschriebe n un d 
erklärt . Es folgt eine ausführlich e Darstellun g von Madeyski s Lebenslauf , die 
so angelegt ist, daß im Berich t übe r diese Biographi e zugleich auch die inner e 
Geschicht e de r Monarchi e un d namentlic h die Rolle der Pole n in ihr angemesse n 
vergegenwärtigt wird. Wichti g sind hie r vor allem die Erläuterun g von 
Madeyski s politische m un d gesellschaftliche m Konservatismu s un d Mitteilunge n 
übe r Madeyski s Berufsweg. Nac h dem Studiu m der Recht e in Kraka u un d 
Lember g un d erste r Tätigkei t im Staatsdiens t habilitiert e sich Madeysk i im 
Jahr e 1879 an der juridische n Fakultä t de r Universitä t Kraka u für das Fac h 
österreichische s bürgerliche s Rech t un d wurd e sieben Jahr e späte r Inhabe r 
der entsprechende n Lehrkanze l hier . Di e dabe i erworben e un d geschult e Fähig -
keit zum juristische n Argumentiere n war, wie die Vf.in zeigen kann , auch für 
den Politike r Madeysk i entscheidend : politisch e Frage n ha t er oft als Rechts -
fragen verstanden . Di e wichtigste von der Vf.in benutzt e Quell e für ein zutref -
fende s Urtei l übe r Madeyski s Absichten un d Vorstellunge n bilden seine Le -
benserinnerungen , die zu eine m bis jetzt unbekannten , in Privatbesit z befind -
lichen handschriftliche n Nachla ß gehören . I m Anhan g werde n einige Nachlaß -
stücke in deutsche r Übersetzun g veröffentlicht . 
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Im Mittelpunkt des zweiten Teils steht eine Darstellung von Madeyskis theo-
retisierender Beschäftigung mit dem nationalitätenpolitischen Zustand der 
Habsburgermonarchie. Es handelt sich dabei im wesentlichen einmal um ein 
kritisches Referat über Madeyskis Schriften über das Problem der Staatssprache 
(1884) und über die Nationalitätenfrage (1899), zum andern um einen Bericht 
über Madeyskis Tätigkeit als Mitglied des Reichsgerichts, mit dessen Einsetzung 
im Jahre 1868 zum ersten Mal in der Rechtsgeschichte eine Spezialinstanz der 
modernen Verfassungsgerichtsbarkeit ins Leben gerufen worden war und von 
dem, entsprechend seiner Aufgabe, die politische Praxis in Übereinstimmung 
mit Sinn und Wortlaut der konstitutionell gesicherten staatsbürgerlichen Grund-
rechte zu bringen und zu halten, zahlreiche nationalitätenrechtliche Entschei-
dungen gefällt wurden. 

Die hier beschriebene Einstellung Madeyskis wird zu Recht als eine Art 
Summe der Erfahrungen vorgeführt, die er im politischen Alltag des alten 
Österreich gemacht hat. So war er schon bald nach seiner Wahl in das Abge-
ordnetenhaus Berichterstatter des Ausschusses, der sich mit einem von Seiten 
der deutschliberalen Opposition eingebrachten Antrag, das Deutsche zur Staats-
sprache zu erklären, zu befassen hatte. In seiner Heimat mußte er sich immer 
wieder mit dem ruthenischen Problem auseinandersetzen, und das Kabinett des 
Fürsten Windischgrätz, dem er als Unterrichtsminister angehörte, stürzte über 
die Frage, ob in der Unterstufe des Gymnasiums der südsteirischen Stadt Cilli 
(Celje) Parallelklassen mit slowenischer Unterrichtssprache eingerichtet werden 
sollten. 

Die Vf.in kann einleuchtend belegen, daß Madeyskis politische Vorstellungen 
von der Überzeugung bestimmt waren, die seit den Teilungen des ausgehenden 
18. Jhs. unter habsburgischer Herrschaft stehenden Polen hätten sich im eigenen 
Interesse mit diesem Zustand abzufinden, als loyale Untertanen des Kaiser-
hauses aber ein Höchstmaß an nationaler Betätigung anzustreben. Madeyski 
hat zwar am polnischen Novemberaufstand 1863 teilgenommen; dessen Nieder-
lage aber hat ihn wie viele seiner Nationsgenossen in der Einsicht bestärkt, 
daß die politische Selbständigkeit auch nur für einen Teil des polnischen Vol-
kes in der gegenwärtigen machtpolitischen Konstellation unerreichbar sei. Des-
halb sollten die Polen in den einzelnen Teilgebieten versuchen, so viel nationale 
Substanz wie möglich zu bewahren. Anders als im deutschen Nationalstaat oder 
im Zarenreich bestanden in der prinzipiell anationalen Habsburgermonarchie 
gute Aussichten, sich diesem Ziel möglichst anzunähern. Diese austropolnische 
Erwartung korrespondierte mit der Nationalitätenpolitik des deutschen Libe-
ralismus, der noch bis zum Ende der siebziger Jahre die innenpolitische Ent-
wicklung in Österreich beherrschte und auf die voll integrierte Zugehörigkeit 
von Galizien zum Gesamtstaat niemals besonderen Wert gelegt hat. Deshalb 
war es möglich, daß nur kurz nach der Einrichtung des österreichischen Ver-
fassungsstaates den Polen in Galizien eine weitgehende Autonomie eingeräumt 
werden konnte. Diese Regelungen, die noch vor dem Eintritt Madeyskis in das 
parlamentarische Leben getroffen worden waren, bildeten die Grundlage für seine 
eigene politische Tätigkeit. 

Von den Ergebnissen dieser biographischen Studie sollte dreierlei festgehalten 
werden: 1. Die Vf.in kann an zahlreichen Beispielen die nach Madeyskis Urteil 
nahezu naturnotwendige Identität nationaler Interessen bei Deutschen und 
Polen nachweisen. Madeyski lehnte zwar mit staatsrechtlichen Argumenten — 
grundrechtlich gesicherte Gleichberechtigung aller Nationalitäten; Inkompetenz 
des Reichsrats, die Dezemberverfassung 1867 zu erweitern — die deutsche 
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Staatssprach e ab, befürwortet e aber unte r de r Voraussetzung , daß die polnisch e 
Autonomi e nich t geminder t werde , entschiede n den deutsche n Charakte r des 
österreichische n Gesamtstaates . Un d ebenso wie die Deutsche n sucht e auch 
Madeysk i die prinzipiell e Gleichberechtigun g aller nationale n Gruppe n im 
Kaiserstaa t durc h den Hinwei s auf Unterschied e zwischen historische n un d 
„geschichtslosen " Nationalitäte n zu modifizieren . Ein e gegen die Deutsche n 
gerichtet e slawische Politik , namentlic h eine Kooperatio n zwischen Pole n un d 
Tschechen , wurd e von Madeysk i zurückgewiesen . 2. Di e große Bedeutung , die 
die katholisch e Kirch e als Instrumen t zur Sicherun g des nationale n Charakter s 
der Pole n gehab t ha t un d auch heut e noc h hat , läß t sich auch an bemerkens -
werte n Einzelheite n in der Biographi e Madeyski s erläutern . Soseh r ihm deshal b 
aus staatspolitische n Gründe n die Zusammenarbei t mi t den Deutsche n Öster -
reich s erwünsch t war, so geriet er doch wegen des bei diesen vorherrschende n 
Antiklerikalismu s wiederhol t in Gegensat z zu ihnen . 3. Di e enge programmati -
sche Bindun g Madeyski s an das polnisch e Interess e macht e ihn unfähig , die an -
gemessen e Berücksichtigun g des nationale n Charakter s bei seinem Volk un d 
bei den andere n ethnische n Gruppe n im Habsburgerreic h sich ander s als in 
Gestal t eine r territoriale n Autonomi e vorzustellen . Di e seit de r Jahrhundert -
wend e bekanntgewordene n Plän e für irgendein e Art von auf den einzelne n 
Nationsgenosse n bezogen e Personalautonomi e blieben ihm fremd . 

In dieser Studi e wird am Beispiel eine s prominente n österreichische n Pole n 
eindrucksvol l belegt, daß es möglich ist, die Beschäftigun g mi t der Geschicht e 
eine r einzelne n nichtdeutsche n Nationalitä t zum besseren Verständni s für die 
gesamtstaatlich e Entwicklun g zu nutzen . Es ist zu wünschen , daß die Forschun g 
sich in eine r solche n Absicht auch anderen , in diesem Zusammenhan g bisher 
wenig beachtete n Gruppen , wie den Ruthenen , Rumäne n ode r Slowenen , zu-
wendet . 

Köln Pete r Buria n 

Eugeniusz Kopeć: Poùudniowo-Zachodnie kresy Rzeczypospolitej 1918—1939. 
Spoùeczne warunk i integracji . [Di e südwestliche n Bezirke de r Republi k 
1918—1939. Gesellschaftlich e Bedingunge n der Integration. ] (Prac e naukow e 
Uniwersytet u Śląskiego w Katowicach , Nr . 435.) Verlag Uniwersyte t Śląski. 
Kattowit z 1981. 172 S., russ. u. deutsch e Zusfass. 

De r Tite l mein t die polnisch e Wojewodschaf t Schlesien , die sich aus dem 
1922 von Preuße n abgetrennte n Teil Oberschlesien s un d dem frühe r österreichi -
schen Teschen-Bielitze r Gebiet , das schon 1920 an Pole n kam , zusammensetzte . 
Fü r das letzter e ha t sich der Vf. seit 1969 durc h eine Reih e wirtschafts - un d 
sozialgeschichtliche r Quellenarbeite n ausgewiesen. Am Rand e werden auc h die 
polnischsprachige n Teile Schlesien s berücksichtigt , die nac h dem Erste n Welt-
krieg beim Deutsche n Reic h verblieben ode r der Tschechoslowake i zugeteil t 
wurden . Them a ist die gesellschaftlich e Integratio n Schlesiens , als des einzigen 
größere n Landes , das nich t zum altpolnische n Staa t vor 1772 gehör t hatte , in 
das übrige Polen ; Integratio n nich t im Sinn e eine r völligen Angleichung , son-
der n der innere n Einstimmun g bei Wahrun g der regionale n Eigenart . 

Polnisch-Schlesie n hatt e eine gesellschaftlich e Struktur , die von jene r Gali -
ziens un d Kongreßpolen s wesentlic h verschiede n war. Es hatt e eine starke , 
bisher wirtschaftlic h un d kulturel l führend e deutsch e Minderheit . Es fehlte 


